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FINANZIERUNG
DES

WOHNUNGSBAUS

Bereits vor dem Kriege verspürten wir eine schmerzhafte Lücke im gesamten
Hypothekarsystem ; das war der Mangel an zweitstelligem Realkredit . Die In¬
dustrialisierung Europas war über uns gekommen , ohne daß wir uns der
zwangsläufigen Folgen , nämlich der Zusammenballung der Menschenmassen
in den Industriezentren recht bewußt geworden waren , und so machte sich
außer vielen anderen Abträglichkeiten auf dem Gebiete des Wohnungswesens
der eben angedeutete Mangel besonders an diesen Stellen drückend bemerk¬
bar . Zur Prüfung der Frage wurde noch vor dem Kriege vom Reichskanzler
die sogenannte Immobiliarkreditkommission einberufen , und zwar auf Grund
einer Entschließung des Reichstages vom Juni 1913 . Sie war ein besonderer
Ausschuß , der durch Vernehmung von Sachverständigen die wirtschaftlichen
und rechtlichen Zusammenhänge des deutschen Realkreditsystems und Be -
leihungswesens erforschen sollte . Eine Fülle wertvollsten Materials ist als
das Ergebnis dieser Arbeiten auf uns überkommen . Sein eingehendes Studium
lohnt sich auch heute noch gerade im Hinblick auf die künftige Entwicklung ,
wenngleich die Sorgen der Wohnbaufinanzierung nach dem Kriege und im
Augenblick mehr auf anderem Gebiete liegen .

Wie überall im Wirtschaftsleben empfand man nach dem Kriege zu¬
nächst das Teuererwerden des Bauens als reine Baukostenverteuerung . Sicher¬
lich darf es als eine geschichtliche Erfahrung gelten , daß große Kriege eine
nachhaltige Wirkung auf den Geldwert , d . h . auf das Preisniveau der Waren
haben . Daß es sich bei uns aber viel mehr um eine reine Währungsfrage auf
inflationistischer Basis handelte , hat man erst viel später erkannt . Man sah
zunächst nur , daß die Kosten für den Neubau einer Wohnung um einige
hundert Prozent gestiegen waren , daß die Mieten aber nicht entsprechend in
die Höhe gesetzt werden konnten . Hinzu kam , daß man noch 1918 immer
damit rechnete , die Baukostenüberteuerung werde nur eine vorübergehende
Erscheinung sein , und man kalkulierte so : setzen wir die Mieten entsprechend
der Baukostenüberteuerung höher , so müssen sie später beim Sinken der Bau¬
kosten entsprechend herabgesetzt werden , die Folge ist also , daß das im Augen¬
blick in den Bau gesteckte Kapital später nicht mehr gesichert ist . Des weiteren
entstand in diesem Zusammenhänge der begriffliche Unterschied der rentier -
lichen und unrentierlichen Baukosten . Unter dem rentierlichen Teil verstand
man den , der durch tragbare Mieten angemessen verrentet werden konnte ;
was darüber hinaus war , d . h . was auf eine Verrentung durch angemessene
Mieten nicht rechnen durfte , das galt als unrentierlicher Teil der Baukosten .
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Bevor wir uns den Maßnahmen zuwenden , mit denen man dem vor¬

liegenden Problem zu Leibe zu gehen hoffte , sei nicht versäumt , auf mannig¬
fache Vorschläge hinzuweisen , die auf die Ausgabe besonderer Geldzeichen ,

gedeckt durch den Wert der zu erstellenden Neubauten , zielten . Ob es sich
hier um sogenannte Heimstättendarlehnskassenscheine oder um papierne
Mauersteine handelte , alle diesbezüglichen Vorschläge stießen einmal auf das
Bedenken , daß das mangelnde Inlandskapital durch solche Mittel nicht ersetzt ,
daß andererseits aber die Masse des Papiergeldes , deren man sich allmählich
bewußt wurde , durch dergleichen Maßnahmen nur vermehrt werden würde .

Betrachten wir , ehe wir die generelle Maßnahme , die von der öffent¬
lichen Hand im Interesse der Erstellung von Neubauten ergi ’iffen wurde , zu¬
nächst einzelne Quellen , die für die Baufinanzierung zur Verfügung standen .

Hier verdient Erwähnung das Kapitalabfmdungsgesetz vom Juli 1916 ,
das den Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen die Flüssigmachung
kleiner Kapitalien zum Zweck des Erwerbs und der Verbesserung von Grund¬
besitz möglich machte . Den gleichen Vorzug genossen die Kriegerwitwen in

Ansehung ihrer Versorgungsbezüge . Ähnliche Bestimmungen enthielt das

Kapitalabfmdungsgesetz für Offiziere vom Juni 1918 , und in gleichem Zu¬
sammenhänge sei schließlich das Reichsversorgungsgesetz vom Mai 1920 er¬
wähnt , das die Versorgungsbezüge für Offiziere und Mannschaften und damit
auch die Bestimmungen über die Kapitalabfmdung neu regelte . Als Voraus¬
setzung für letztere galt vor allen Dingen , daß in absehbarer Zeit auf dem
Grundstück , für das die Kapitalabfmdung erfolgt , ein Wohnhaus errichtet
wird .

Einen nicht unwesentlichen Faktor stellt ferner der Wohnungs¬
fürsorgefonds des Reichs dar , den die staatlichen Wohnungsfürsorgefonds der
Länder entsprechend ergänzen . Der Fonds erscheint im Haushalt des Reichs¬
arbeitsministeriums und sieht Baudarlehen an gemeinnützige Bauvereini¬
gungen zum Zwecke der Errichtung von Mietwohnungen sowie Wohnungen ,
die später in das Eigentum der Anwärter übergehen sollen , vor , Es handelt
sich dabei um Wohnungen für Beamte , Angestellte und Arbeiter des Reichs
sowie für Kriegsbeschädigte und Kriegerwitwen . Betont sei , daß mit diesen
Mitteln nur die Abdeckung des rentierlichen Teiles der Baukosten erfolgen
sollte ; denn es werden nach den Bestimmungen zweite und letztstellige Hypo¬
theken von 50 bis 90 Prozent des rentierlichen Anlagewertes gegeben , aus¬
nahmsweise auch solche bis zu 100 Prozent der reinen Baukosten .

Sprachen wir in diesem Zusammenhänge von gemeinnützigen Unter¬
nehmungen ( Bauvereinigungen ) , so sei auch des Reichsbürgschaftsfonds ge¬
dacht , der auf dem Gesetze vom Juni 1914 beruhte und gedacht war für Bürg¬
schaften des Reichs zur Förderung von Kleinwohnungen , und zwar in An¬
sehung von Hypothekendarlehen , die in die gesamten gemeinnützigen Orga¬
nisationen flössen . Dem Vorgehen des Reichs folgten verschiedene Länder
und Gemeinden ; und auch hier sei hervorgehoben , daß dabei in erster Linie
nur an zweite Hypotheken gedacht war .

Im Jahre 1919 machte sich eine fühlbare Kohlennot bemerkbar . Zur
Erhöhung der Kohlenerzeugung wurde es notwendig , daß man eine erheb¬
lich größere Zahl von Bergleuten einstellte , und die weitere Folge hiervon
war der auftretende Mangel an Bergmannswohnungen . Am 30 . Dezember 1919
faßte der Reichskohlenrat den Beschluß , einen Zuschuß zu den Kohlenver¬
kaufspreisen zu erheben zum Zwecke der Aufbringung von Mitteln für
Bergmanns Wohnungsbau ; 6 Mark sollte für die Tonne Steinkohlen
und Briketts , 9 Mark für die Tonne Koks und 2 Mark für die Tonne Roh
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braunkohle zugeschlagen werden . Die Vei ’wendung des Aufkommens ist in

einer Bekanntmachung der Reichsregierung vom Januar 1920 ,

ergänzt durch Bekanntmachungen vom Mai und September desselben

Jahres enthalten . Zur Durchführung der Verteilung des Aufkommens aut

die einzelnen Bauvorhaben wurden in den verschiedenen Kohlenbezirken
Treuhandstellen errichtet , die zwar heute noch bestehen , aber wesentlich
andere Aufgaben zu erfüllen haben . Hervorzuheben ist , daß die Mittel dieses

„ Kohlenfonds “ sowohl zur Abdeckung des rentierlichen , als auch des un -

rentierlichen Wertes der Baukosten für Bergmannssiedlungen verwende !
werden sollten .

Da es einleuchtend ist , daß die Förderung der Bautätigkeit wohl¬
tuenden Einfluß auch auf die Beschäftigung Erwerbsloser ausübt , so dürfen
wir nicht zu erwähnen vergessen , daß Sondermittel auch aus der produktiven
Erwerblosenfiirsorge in den Wohnungsbau geleitet wurden . Schaffung neuer

Arbeitsgelegenheit bzw . bessere Verteilung der Arbeitskräfte ist die maß¬

gebende Richtschnur , nach der auf diesem Gebiete vorgegangen werden sollte .
Die Mittel der produktiven Erwerblosenfürsorge wurden als Darlehen veraus¬

gabt , und zwar mit einer Verzinsung von regelmäßig hVi Prozent . Die ein¬
zelnen Bestimmungen sind in einem Rundschreiben des Reichsarbeitsministers
vom 7 . Januar 1921 enthalten .

Wenden wir uns nunmehr , nachdem wir einzelne Fonds betrachtet
haben , den Maßnahmen zu , die allgemein die Finanzierung des Wohnungs¬
baues im Auge haben , so müssen wir uns vor allen Dingen stets vergegen¬
wärtigen , daß es sich hierbei einzig und allein um die Aufbringung des un -
rentierlichen Teiles der Baukosten handelte . Schon vorher ist angedeutet ,
daß man zunächst bei der Baukostenüberteuerung glaubte , es mit einer vor¬

übergehenden Erscheinung zu tun zu haben . Im engen Zusammenhänge
hiermit steht auch die Form der öffentlichen Beihilfen , die in den Baumarkt

geleitet wurden . Sie charakterisieren sich nämlich zunächst als verlorene
Baukostenzuschüsse und nehmen erst allmählich die Form von regelrechten
Darlehen der öffentlichen Hand an .

So beginnt die Bekanntmachung des Bundesrats über die Gewährung
von Baukostenzuschüssen aus öffentlichen Mitteln vom 31 . Oktober 1918 mit
dem Grundsatz : „ Die Gewährung von Baukostenzuschüssen findet nur wäh¬
rend des Krieges und der ersten Übergangszeit nach dem Kriege statt , solange
ein Anreiz für das private Unternehmertum zur Herstellung von Neubauten
auf privatrechtlicher Grundlage fehlt “

. Richtig erkannt dabei war , daß private
Gelder vom freien Kapitalmärkte nicht zu beschaffen waren , um den un -
rentierlichen Teil der Baukosten abzudecken ; bewußt war man sich aber da¬
mals naheliegenderweise noch nicht der Urgründe , die zu dieser äußeren Er¬
scheinung führten ; darauf scheint der Wortlaut der obigen Bestimmungen
mit Sicherheit schließen zu lassen . — Die Zuschüsse durften nur für Klein -
und Mittelwohnungen bewilligt werden und waren zur Hälfte vom Reich , zur
anderen Hälfte von den Ländern und Gemeinden aufzubringen . Ein wichtiger
Faktor bei diesem öffentlichen Zuschußwesen , der sich durch diese ganze
Gesetzgebung über die Beteiligung der öffentlichen Hand am Wohnungsbau
bis auf die heutigen Tage als roter Faden hindurchzieht , ist das Bestreben
der Ausschaltung spekulativer Ausnutzung der öffentlichen Mittel . Zu diesem
Zwecke wurden grundbuchliche Sicherungen gefunden , die heute allgemein
bekannt sind und mit dem Namen „ Soziale Bindungen “ bezeichnet werden .
Die Baukostenzuschüsse waren unverzinslich und in der Regel nicht rück¬
zahlbar , weshalb sie — wie angedeutet — als „ verloren “

anzusprechen sind .

23



Das kam auch in der Art der Berechnung ihrer Höhe zum Ausdruck . Der
zu ersetzende Teil des Bauaufwandes nämlich konnte berechnet werden

a ) entweder nach dem Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Her¬
stellungspreis und dem Bauaufwand für einen Neubau gleicher Art und
Beschaffenheit nach Eintritt dauernder Verhältnisse , oder

b ) nach dem Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Herstellungspreis
und dem dauernden Ertragswert , der sich durch Kapitalisierung der für
gleichartige Wohnungen in der betreffenden Gemeinde voraussichtlich
zu erzielenden Mieten ergab .

Es interessiert heute kaum mehr , wieviel Mittel auf diese Weise damals
auf den Baumarkt flössen , denn die Berechnung ihres wirklichen Wertes im
Augenblick der Verwendung ist nicht mehr feststellbar .

Mit dem eben geschilderten System machte man in der Folgezeit ge¬
wisse ungünstige Erfahrungen . Man sah nämlich , daß die Übernahme der
vollen unrentierlichen Baukosten durch die öffentliche Hand abträglich auf
die Preisgestaltung der Baukosten , nämlich preistreibend , wirkte . Zum an¬
deren zeigte es sich , daß das normale und begrüßenswerte Streben des Bau¬
herrn an möglichster Herabdrückung der Gesamtherstellungskosten aus nahe¬
liegenden und menschlich wohl verständlichen Gründen nicht gesteigert,
sondern geradezu ausgeschaltet wurde . Darum griff man bei dem neuen
System der Reichsdarlehen aus Reichsmitteln , wie sie in den einschlägigen
Bestimmungen des Reichsrats vom 10 . Januar 1920 enthalten sind , zu einer
anderen Regelung. Man wurde sich allmählich wohl auch darüber klar , daß
mit einer Rückkehr zu normalen Preisverhältnissen und infolgedessen mit
einem Verzicht auf öffentliche Hilfsstellung im Bauwesen auf absehbare Zeit
kaum zu rechnen sein dürfte . Die Begrenzung der öffentlichen Beihilfen zu
den einzelnen Bauvorhaben nach oben ist ein hervorstechender Punkt bei der
Neuregelung, auch scheiden die Länder künftighin als Darlehensgeber aus,
und nur das Reich und die Gemeinden sind als Geldgeber beteiligt , wobei der
sogenannte Pflichtanteil der Gemeinden ein Drittel des Reichsdarlehens be¬
tragen mußte . Dieses aber wurde berechnet nach Einheitssätzen für den
Quadratmeter Wohnfläche , und zwar betrugen sie
a ) beim ein - und zweigeschossigen Wohnhaus in ländlichen Gemeinden und

kleineren Städten mit vorwiegend ländlichem Charakter 165,— , in den
übrigen Gemeinden 180,— Mark,

b ) im drei - und mehrgeschossigen Mehrfamilienhause 150,— bzw.
165,— Mark je qm.

Die Darlehen waren unverzinslich und nur bedingungsweise rückzahl¬
bar . Ein Teil der Beihilfedarlehen sollte bei Erhöhung der Mieten bzw. der
Mietwerte einer Tilgung unterfallen . Bei einem Hausverkauf sollten zwei
Drittel des Betrages zur Rückzahlung fällig sein , der sich aus dem Unterschied
zwischen den Herstellungskosten und dem Beihilfedarlehen auf der einen
Seite und dem erzielten Kaufpreis auf der anderen Seite ergibt . Zwanzig Jahre
nach Gewährung des Beihilfedarlehens aber sollte der Wert des Hauses end¬
gültig festgestellt werden . Der Unterschied zwischen ihm und den Her¬
stellungskosten sollte dann als verlorener Baukostenzuschuß gelten, der ren-
tierlich gewordene Teil dagegen mit 4 vom Hundert verzinst und 1 vom
Hundert getilgt werden .

Der Währungsverfall brachte es mit sich, daß die oben genannten Ein¬
heitssätze im Laufe der Zeit erhöht werden mußten .

Am 12 . Februar 1921 wurde nach langwierigen Verhandlungen
zwischen Regierung, Reichsrat und Reichstag ein Wohnungsnotgesetz er-
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lassen , wonach die Länder verpflichtet wurden , zur Förderung des Wohnungs¬
baues in den Rechnungsjahren 1921 und 1922 zusammen mindestens 30 Mark
auf den Kopf der Bevölkerung aufzuwenden . Die Deckung dieser Ausgaben
sollte durch eine Abgabe von den behauten Grundstücken geschehen ., Not¬

wendig war es nun zunächst , daß das Reich , um die Bauwirtschaft schnellstens
anzukurbeln , für dieses Aufkommen Vorschüsse zur Verfügung stellte . Dies

geschah durch Gesetz vom 6 . März 1921 , und zwar betrug die Summe ein¬
einhalb Milliarden Mark .

Die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues wurde
schließlich durch Gesetz vom 6 . Juni 1921 geregelt . Der Abgabe unterstanden
sämtliche alten Gebäude , d . h . solche , die vor dem 1 . Juli 1918 fertiggestellt
worden sind , und zwar außer Wohngebäuden auch Fabriken , Geschäfts¬

gebäude , Läden , landwirtschaftlich benutzte Gebäude aller Art . Selbstver¬
ständlich gab es auch Befreiungen verschiedenster Art , die das geplante Auf¬
kommen in der Praxis nicht unwesentlich herabdrückten .

Abgabeschuldner war der Nutzungsberechtigte . Die Abgabe wurde in
Höhe von 5 vom Hundert des jährlichen Nutzungswertes der Gebäude oder
Gebäudeteile ( nach dem Stande vom 1 . Juli 1914 ) für die Länder erhoben ,
wozu noch ein Zuschlag von weiteren 5 vom Hundert für die Gemeinden oder
die Gemeindeverbände trat . Andererseits wurden die Länder und Gemeinden
bzw . Gemeindeverbände verpflichtet , 10 vom Hundert des Rohaufkommens
der neuen Abgabe und ihrer Zuschläge an einen Ausgleichfonds des Reichs ab¬
zuliefern . Die Verwaltung dieses Fonds lag im Reichsarbeitsministerium .
Wahlweise war in dem Gesetze vorgesehen , daß anstatt dieser Mietsteuer die
oberste Landesbehörde die Beschaffung der Mittel auch auf dem Wege einer
Grundsteuer anordnen konnte . Abgabeschuldner war im letzteren Falle
naturgemäß der Grundeigentümer selbst , der die Last auf die übrigen
Nutzungsberechtigten in entsprechendem Verhältnis abwälzen konnte .

Es unterliegt keinem Zweifel , daß durch diese Abgabe die Erstellung
von Neubauten ganz wesentlich gefördert wurde , wenngleich man nicht ver¬
gessen darf , daß zwischen der Zeit der Erhebung des Aufkommens und seiner
Verwendung für den Wohnungsbau eine Spanne lag , die das den Belasteten
entzogene Geld — mochte die Inflation zunächst auch erst in ihren Anfangs¬
stadien sein — erheblich entwerten ließ . Es lohnt sich nicht mehr , die ein¬
zelnen Phasen der Gesetzgebung auf diesem Gebiete weiter zu betrachten .
Zweckmäßig wäre es wohl sicherlich gewesen , man hätte die jeweilige Er¬
höhung der Mittel , die ja durch die Geldentwertung bedingt war , den Verwal¬
tungsstellen selbst überlassen , ohne daß es jedesmal längerer parlamentari¬
scher Verhandlungen bedurfte . Die jeweiligen Erhöhungen konnten jeden¬
falls mit dem Steigen der Baukosten bzw . dem Fall unserer Währung nicht
mehr Schritt halten . Schließlich wurden nicht einmal mehr die Erhebungs¬
kosten durch das Aufkommen gedeckt , und so sah man sich im Laufe des
Jahres 1923 genötigt , diese ganze Aktion einfach einzustellen . Es hat fast
etwas Tragisches an sich , wie diese Maßnahme trotz aller Gegenbemühungen
starb , — starb an der großen Krankheit jener , Gott sei Dank , lange hinter uns
liegenden Jahre , der Inflation . Denn es kann nicht geleugnet werden , daß im
Interesse ihrer Stützung und Aufrechterhaltung wertvolle geistige Arbeit ge¬
leistet und ganz erhebliche Energien verschwendet worden sind . _ Im
Rahmen meines Aufsatzes will ich davon absehen , zu untersuchen in welchem
Umfange Neubauten in den in Frage kommenden Jahren erstellt worden sind ,
weil diese Darstellung in dem ersten Aufsatz gegeben ist .
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Eine grundlegende Änderung im Finanzierungswesen trat nach der

Stabilisierung der Mark ein . Wir alle wissen, daß das gesamte Volk auf -
atmete , als endlich das Drucken der Billionenscheine aufhörte , die Renten¬
mark geschaffen wurde und man im täglichen Leben schließlich wieder mit

kurzstelligen Zahlen in Mark rechnen durfte . Aber auch für die höchsten
Verwaltungsstellen im Reiche, bzw . den Gesetzgeber, ergaben sich nunmehr
neue Probleme . Man erkannte , daß ein großer Teil des Volksvermögens auf¬
gezehrt war , und zwar aufgezehrt von der Gesamtheit selbst . Von wem es
verbraucht , wohin es geflossen war , ließ sich im einzelnen nicht mehr fest¬
stellen , Ausgleiche ließen sich im allgemeinen also nicht schaffen . Wohl aber
entdeckte man , daß in diesem Tohuwabohu dem niederreißenden Strome wie
ein rocher de bronce eins standgehalten hatte : nämlich die Sicherheiten , die
Pfandobjekte für Vermögensansprüche eines Teiles unserer Volksgenossen, —
das waren die Grund - und Häuserwerte , die die Forderungen der alten Hypo¬
theken - und Grundschuldgläubiger sicherten . War alles verwässert , hier
waren noch reale Werte , die in irgend jemandes Interesse genutzt werden
konnten . Zwar hatte wohl das Reichsgericht auch in Ansehung dieses Ge¬
bietes früher an seinem alten Grundsätze , daß Mark gleich Mark sei , fest¬
gehalten ; logisch wäre es also gewesen, daß man bzgl. der dinglich gesicherten
Forderungen weiterhin den gleichen Grundsatz beibehielt . Im Volksbewußt¬
sein wollte sich dieser Gedanke indessen nicht recht einwurzeln . Man sah hier
doch immer noch die vorhandenen Objekte , die in dem allgemeinen Drunter
und Drüber nicht hatten mitzerfließen können , deutlich vor Augen, und es
wollte einem großen Teil der Volksgenossen nicht in den Sinn , daß die
Gläubiger, die für ihre Forderungen solche überdauernden Sicherheiten
hatten , nun den anderen Gläubigern, die in der Inflation ihr Alles verloren
hatten , gleichgestellt werden sollten. Freilich gab es auch starre Logiker , die
den Standpunkt vertraten , daß , was für den einen recht sei , für den anderen
billig wäre . Die ganze Frage hängt eng mit der der Finanzierung des Woh¬
nungsbaues zusammen ; drum lohnt es sich, sich an dieser Stelle die inneren
Zusammenhänge ins Gedächtnis zu rufen . In dem Fachressort für Wohnungs¬
wesen, dem Reichsarbeitsministerium , erkannte man die große Schwierigkeit
des Problems in vollem Umfange . Man meinte , daß , wenn man dem alten
reichsgerichtlichen obenerwähnten Grundsätze auch auf dem in Rede stehen¬
den Gebiete weiter folge , dann hier Werte frei würden , die den früheren
dinglichen Schuldnern in einem Ausmaße zuflössen, wie er ihnen trotz aller
Depressionen , die die Wohnungszwangswirtschaft mit sich gebracht hatte ,
wohl nicht ganz zustünde . In Erkenntnis dieser Zusammenhänge entschloß
man sich , auf diese aus der allgemeinen Katastrophe noch übriggebliebenen
und noch greifbaren Werte — wenigstens zum großen Teile — die öffentliche
Hand zu legen.

Die Absicht war , diese Beschlagnahme zugunsten des Wohnungsbaues
vorzunehmen . Man war sich bewußt , daß man hier einen Teil des Vermögens
der alten Hypothekengläubiger sozusagen konfiszierte, — konfiszierte aber
zum Wohle eines Teiles unserer Gesamtwirtschaft , nämlich der Wohnungs¬
wirtschaft , während die Vermögen der anderen Gläubiger bereits unwieder¬
bringlich zerronnen waren . Man glaubte erkannt zu haben , daß man mit
diesem mächtigen Aufkommen von vielen Milliarden in Gold des Wohnungs¬
mangels , ja später auch des Wohnungselends , in wenigen Jahren Herr wer¬
den konnte , sofern nur genügend Bauarbeiter und Baumaterialien aufzu¬
bringen waren .
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In den darauf beginnenden Verhandlungen zwischen den zuständigen
Reichsressorts gelangte man schließlich zu dem Ergebnis , daß ein Teil

des den alten dinglichen Gläubigern konfiszierten Vermögens wohl in

den Wohnungsmarkt fließen , daß der hei weitem größere Teil aber für die

allgemeinen Finanzen verwendet werden sollte . Ein nicht unwesentliches

Kapitel der gesamten Verhandlungen zwischen den Ressorts und in den Par¬

lamentsausschüssen nahm naturgemäß auch die Höhe der Aufwertung zu¬

gunsten der alten Hypothekengläubiger ein . Man einigte sich schließlich auf

den Satz von 15 v . H . der Forderungen der alten dinglichen Gläubiger , und

nannte das andere einen „ Hohlraum “
, aus dem man für die allgemeinen

Finanzen und den Wohnungsbau schöpfte . Der Hohlraum war allerdings
alles andere als ein Vakuum , er war so ziemlich das einzige Füllhorn , das uns
noch geblieben war ; der damalige Reichsfinanzminister Dr . Luther verteidigte
es besonders im Interesse der allgemeinen Finanzen mit allen ihm zu Gebote
stehenden Kräften , und jedem Angreifer gegenüber hatte er eine recht wirk¬

same Waffe in der Hand , nämlich die Drohung mit der Gefahr des Sinkens der
Rentenmark . All diese Erwägungen und Verhandlungen fanden endlich ihren

Niederschlag in der berühmten dritten Steuernotverordnung vom
14 . Februar 1924 , in deren § 29 in Teil V der Finanzausgleich angedeutet ist ,
die zwangsläufig freilich schon in statu nascendi Ungerechtigkeiten und Un¬

billigkeiten schaffen mußte , und in dem späteren Finanzausgleichs¬
gesetz vom 10 . August 1925 .

Erstere regelte zunächst die Aufwertung der dinglichen Forderungen
und anderer Anleihen und wandte sich dann weiter dem Geldentwertungsaus¬
gleich zugunsten des Reiches und der Länder zu . Ein sehr beachtlicher Grund¬
satz kommt in der ersten Überschrift des letzterwähnten Absatzes zum Aus¬
druck , die da lautet „ Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken “ .
Das Aufkommen aus der Resteuerung der bebauten Grundstücke soll nämlich
den Ländern zur weiteren Verfügung für ihre allgemeinen Finanzen und den

Wohnungsbau zufließen . Leider zeigte sich in der Folge das uns bekannte
Rild verschiedenartigster Regelung der Durchführung in den einzelnen Län¬
dern , und die weitere Konsequenz waren natürlich Unzufriedenheit der am
Neubau interessierten Kreise , Angriffe gegen die Ressorts und heftige Kämpfe
in den Länderparlamenten .

Das hat sich bis in die neuere Zeit nicht wesentlich geändert . Denn eine
neue Reichsgesetzgebung auf dem geschilderten Gebiete ist nicht entstanden ,
abgesehen von dem neuen Aufwertungsgesetze vom 16 . Juli 1925 , das
aber selbst keinen Einfluß nimmt auf die Finanzierung des Wohnungsbaues
in Reich und Ländern , sondern nur die höhere Aufwertung zugunsten der alten

Gläubiger regelt und Rechtsfragen zu klären versucht , die sich in der Praxis
auf Grund der dritten Steuernotverordnung als zweifelhaft herausgestellt
hatten . Es kann hier im Rahmen dieses Aufsatzes , der einen allgemeinen
Überblick über die verschiedenen Finanzierungsmaßnahmen auf dem Gebiete
des Wohnungswesens geben soll , nicht unsere Aufgabe sein , die Durch¬

führungsverordnungen und Richtlinien der einzelnen Länder einer genauen
Retrachtung zu unterziehen .

Die Meinungen über die Hauszinssteuer , die das Rückgrat unserer
heutigen Wohnbaufinanzierung bildet , gehen weit auseinander . Ihre Gegner
bezeichnen sie als ungerecht und unsozial , ihre Befürworter weisen darauf hin ,
daß sie die Konfiskation des Vermögens eines Teiles unserer Volksgenossen
darstellt , daß sie , wenn sie in vollem Umfange für die augenblicklichen Zwecke
nicht mehr gebraucht wird , jenen , den alten Gläubigern , gerechter - und
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logischerweise also wohl wieder zufließen müßte , was an der praktischen
Durchführbarkeit allerdings scheitern dürfte , — endlich aber darauf , daß

auch , wenn ein Teil der Wohnungsnot , der Wohnungsmangel , behoben wäre ,
immer noch große Mittel für die Zwecke der Wohnungsreform , die Beseitigung
der Slums , Sanierung sonst ungesunder Wohnviertel , vor allen Dingen aber für

den zweitstelligen Realkredit , der , wie eingangs erwähnt , schon vor dem Kriege
Not litt , gebraucht würden .

Wenden wir uns der Betrachtung der jüngsten Vergangenheit zu , so

dürfte es interessieren , sich einmal einige Zahlen über die Summen vor Augen
zu halten , die seit der Stabilisierung der Mark in den Wohnungsmarkt geflossen
sind . Ich halte mich hier an wertvolle Untersuchungen des Institutes für Kon¬

junkturforschung . Eine Tabelle der Mittel , die seit Stabilisierung
der Währung bis zum 30 . September 1926 dem Wohnungsbau zugutekamen ,
sieht folgendermaßen aus :

In Millionen Reichsmark

Realkreditinslitute , Sparkassen und Versiehe - bis Ende bis 30 . $

rungsanstalten : 1924 1925 1926
1 . Öffentlich -rechtliche Kreditanstalten . 8,0 38,0 75,0
2 . Hypotheken -Aktienbanken . . . . . . 17,0 62,0 125,0
3 . Sparkassen . — — 255,0
4 . Private und soziale Versicherungsanstalten 20,0 58,0 90,0

Arbeitgeberdarlehen :
1 . Reich . 23,5 34,5 44,5
2 . Reichspost und Reichsbahn . 50,9 106,5 132,5
3 . Arbeiterpensionskasse des Eisenbahnzentral¬

amts . . 0,4 5,2 6,8
4 . Sonstige ( Private ) . — — 15,0

bis Ende des Etatsjahres
Reichsmittel : 1924 1925 1926

1 . Abruf aus dem 200 -Millionen - Kredit . - - 47,2
2 . Abruf aus dem 50 - Millionen - Kredit . — 3,0
3 . Ländliche Siedlungskredite . 3,6 3,6 3,6
4 . Kredite zur Fertigstellung stillgelegter

Wohnbauten . 25,0 25,0
5 . Kredite für Bergmannssiedlungen . . . . 6,1 6,1
6 . Kredite zur Umsiedlung von Ruhrberg¬

arbeitern . 8,0
7 . Kredite für Landarbeiterwohnungen . 6,0 18,7 62,5

Darlehen der Länder und Gemeinden :
1 . Hauszinssteuermittel . 435,0 1038,0 1638,0
2 . Zusatzkredite ( außerpreußische ) . . . . — 128,4 128,4
3 . Preuß . Kredite für Landarbeiterwohnungen 17,0 36,5 55,0
4 . Preuß . Kredite zur Umsiedlung von Ruhr¬

bergarbeitern . 8,0
5 . Preuß . Kredite für Staatsbedienstete und

Lehrpersonen . 6,6 22,6 36,6
6 . Preuß . Kredite zur Ansiedlung von Beamten

im einstweiligen Ruhestande . 3,0 3,0 3,0
7 . Preuß . Kredite für Ruhrpolizeibeamte . — 1,0 1,0

zusammen — ----- 2769,2
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